
 
 
 
Studien- und Prüfungsordnung der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Karlsruhe für den Diplomstudien-
gang Freie Kunst (StuPo FK) vom 3. Mai 2023 
 
 
Aufgrund von § 8 Abs. 5 Landeshochschulgesetz Baden-Württemberg (LHG) in 
der Fassung vom 01. April 2014 (GBl. S. 99), zuletzt geändert durch Artikel 8 des 
Gesetzes zum Erlass eines Klimaschutz- und Klimawandelanpassungsgesetzes 
und zur Verankerung des Klimabelangs in weiteren Rechtsvorschriften vom 7. 
Februar 2023 (GBl. S. 43), hat der Senat der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe am 03. Mai 2023 die nachstehende Studien- und Prüfungsord-
nung beschlossen.  
 
Der Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe hat dieser 
am 4. Mai 2023 zugestimmt. 
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PRÄAMBEL 
Diese Studien- und Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Freie Kunst stellt 
das Regelwerk und die Rechtsgrundlage für eine einheitliche Handhabung des 
Studienverlaufs, des Prüfungsablaufs, der Bewertung von Studien- und Prüfungs-
leistungen sowie der Erstellung von Zeugnisurkunden, des Diploma Supplements 
und des Transcript of Records dar. Sie wendet sich dabei sowohl an die Studie-
renden als auch an die Prüfenden sowie an die entsprechenden Organe und 
Gremien der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe.  
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 
 
§ 1 Geltungsbereich der Studien- und Prüfungsordnung, Ziele des Studiums 

und Zweck der Diplomprüfung 
 
(1)  Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt Ziele, Inhalte und Aufbau des 

Diplomstudiengangs sowie die abzulegenden Prüfungen. 
 
(2)  Ziel des Diplomstudiengangs Freie Kunst ist es, die Fähigkeit zu eigenstän-

diger künstlerischer Arbeit zu erlangen. 
 
(3) Die Studierenden erhalten nach erfolgreich absolvierter Diplomprüfung den 

Nachweis, dass sie die wesentlichen kunstpraktischen und fachwissenschaft-
lichen Kenntnisse und Kompetenzen des Faches Bildende Kunst erworben 
haben. Dabei liegt insbesondere Gewicht auf dem Wahrnehmen und Entwi-
ckeln eines eigenen künstlerischen Bewusstseins, der Artikulation und Prä-
sentation einer eigenen künstlerischen Position, der Reflexion und Einord-
nung aktueller künstlerischer Entwicklungen sowie Übungen im ästhetischen 
Denken. 

 
 
§ 2 Akademischer Grad  
 
Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe verleiht aufgrund der be-
standenen Diplomprüfung den akademischen Grad „Diplom Künstlerin der Freien 
Kunst / Diplom Künstler der Freien Kunst“ (abgekürzt: „Dipl. Freie Kunst“). Dieser 
entspricht dem 7. Niveau des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslan-
ges Lernen (EQR).  
 
 
§ 3 Zulassung und Regelstudienzeit 
 
(1)  Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Studiengang sind in der Zulas-

sungs- und Immatrikulationssatzung (ZIS) geregelt. 
 
(2) Die Regelstudienzeit beträgt zehn Semester und entspricht einem Umfang 

von insgesamt 300 SVE (Studienvolumeneinheiten); 1 SVE entspricht hierbei 
30 Zeitstunden.  

 

§ 4 Studienverlauf 
 
(1)  Die Angaben zu den Studienzielen, Studieninhalt und Aufbau des Diplomstu-

diums sind in §§ 16 bis 21 dieser Studien- und Prüfungsordnung geregelt. 
 



 5     
 

(2)  Die Studien- und Prüfungsordnung ist so gestaltet, dass das Diplomstudium 
in der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. 

 
(3)  Änderungen der Studieninhalte bedürfen eines Beschlusses der Studienkom-

mission. 
 
(4)    Bei einem Wechsel des Studiengangs oder aus anderen berechtigten Grün-

den erfolgt auf Antrag eine Umrechnung der absolvierten Studienvolumen-
einheiten in ECTS.  

 
 
§ 5 Sprache der Lehrveranstaltungen 
 
Lehrveranstaltungen werden grundsätzlich in deutscher Sprache abgehalten.  
 
 
§ 6 Prüfungsfristen, Verlust des Prüfungsanspruchs, Nachteilsausgleich,  

Mitwirkung in Gremien und Organen  
 
(1) Der Prüfungsanspruch für den Diplomstudiengang erlischt, wenn die Zwi-

schenprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungsprüfungen nicht vor Be-
ginn des fünften Fachsemesters oder die Diplomvorprüfung einschließlich 
etwaiger Wiederholungsprüfungen nicht vor Beginn des achten Fachsemes-
ters oder die Diplomhauptprüfung einschließlich etwaiger Wiederholungsprü-
fungen nicht innerhalb von vierzehn Fachsemestern erfolgreich abgelegt 
sind, es sei denn, die zu prüfende Person hat die Fristenüberschreitung nicht 
zu vertreten. Hierüber entscheidet der Prüfungsausschuss auf Antrag der zu 
prüfenden Person. Die Planung des individuellen Studienverlaufs sowie eine 
rechtzeitige Ablegung von Prüfungen, insbesondere unter Berücksichtigung 
des Zeitpunkts, wann ein Prüfungsanspruch erlischt, liegt in der Verantwor-
tung der Studierenden. Der Prüfungsanspruch im Diplomstudiengang geht 
auch verloren, wenn eine nach dieser Studien- und Prüfungsordnung erfor-
derliche Studien- oder Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden ist. 
 

(2)  Für Studierende in besonderen Lebenslagen, insbesondere Studierende im 
Mutterschutz, in Elternzeit, mit zu versorgenden Kindern, pflegebedürftigen 
Angehörigen, ferner für Studierende mit Behinderungen oder chronischen     
Erkrankungen gelten die nachteilsausgleichenden Regelungen. Die Bestim-
mungen des Gesetzes zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbil-
dung und im Studium (MuSchG) und das Gesetz zum Elterngeld und zur El-
ternzeit (BEEG) in seiner aktuellen Fassung werden berücksichtigt. Studie-
rende, die mit einem Kind unter zwölf Jahren, für das ihnen die Personensor-
ge zusteht, im selben Haushalt leben und es überwiegend allein versorgen, 
sind berechtigt, einzelne Prüfungsleistungen nach Ablauf der hierfür vorge-
sehenen Fristen abzulegen. Anträge auf Nachteilsausgleich sind unter Anga-
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be von Art und Umfang des gewünschten Nachteilsausgleichs mindestens 
vier Wochen vor der jeweiligen Prüfung an den Vorsitz des Prüfungsaus-
schusses zu richten. Dem Antrag sind geeignete Nachweise beizufügen, die 
eine sachgerechte Entscheidung ermöglichen. Fristen für Prüfungen und 
Wiederholungsprüfungen der Zwischenprüfung und der Diplomvorprüfung 
können maximal um bis zu zwei Semester verlängert werden. Die Berechti-
gung erlischt mit Ablauf des Semesters, in dem die in Satz 1 genannten Vo-
raussetzungen entfallen. Änderungen in den Voraussetzungen sind unver-
züglich mitzuteilen.  

 
(3)  Bei einer Mitwirkung als gewähltes Mitglied in gesetzlich vorgesehenen Gre-

mien oder satzungsmäßigen Organen der Staatlichen Akademie der Bilden-
den Künste Karlsruhe oder des Studierendenwerks während mindestens ei-
nes Jahres, kann bis zu einem Studienjahr bei der Berechnung der Prüfungs-
fristen berücksichtigt werden. Die Entscheidung hierüber trifft auf Antrag der 
zu prüfenden Person die Rektorin oder der Rektor nach pflichtgemäßem Er-
messen. Hierbei darf die Höchststudiendauer von 14 Fachsemestern nicht 
überschritten werden.  

 
 
§ 7 Prüfungsausschuss und Prüfungskommissionen  
 
(1) Für die Organisation der Prüfungen sowie zur Wahrnehmung der durch die 

Studien- und Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungs-
ausschuss gebildet.  

 
(2) Der Prüfungsausschuss besteht aus neun von den einzelnen Fachgruppen 

vorgeschlagenen und vom Senat gewählten Mitgliedern: vier Professorinnen 
bzw. Professoren aus der Fachgruppe Malerei/Grafik, zwei Professorinnen 
bzw. Professoren aus der Fachgruppe Bildhauerei, zwei Professorinnen bzw. 
Professoren aus der Fachgruppe Studienbegleitende Fächer (hier aus den 
für diesen Studiengang relevanten Bereichen Kunstgeschichte, Kunst und 
Theorie, Artistic Research) und einer Vertreterin bzw. einem Vertreter aus 
der Studierendenschaft. Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses beträgt drei Jahre. Die Wiederbestellung eines Mitglieds ist möglich. 
Scheidet ein Mitglied des Prüfungsausschusses vorzeitig aus, wird die Nach-
folge nur für die restliche Amtszeit bestellt. Der Senat wählt den Vorsitz und 
die Stellvertretung. Diese müssen der Gruppe der hauptberuflichen Hoch-
schullehrerinnen bzw. Hochschullehrer angehören.  

 

(3) Der Prüfungsausschuss entscheidet gemäß § 32 Abs. 5 LHG über zweite 
Wiederholungsprüfungen, Härtefallanträge, Anträge gemäß § 6 Abs. 2 und 
über das Erlöschen des Prüfungsanspruchs.  
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(4) Soweit Bestimmungen dieser Studien- und Prüfungsordnung bzw. dem LHG 
nicht entgegenstehen, kann der Prüfungsausschuss die Erledigung von An-
gelegenheiten auf den Vorsitz des Prüfungsausschusses übertragen. 

 
(5) Der Prüfungsausschuss bestellt aus seiner Mitte jeweils eine Kommission für 

die Diplomvorprüfung und eine für die Diplomhauptprüfung, welche die Prü-
fungen durchführt und bewertet. Die Prüfungskommissionen bestehen je-
weils aus zwei Professorinnen bzw. Professoren aus der Fachgruppe Male-
rei/Grafik und einer Professorin bzw. einem Professor aus der Fachgruppe 
Bildhauerei sowie einer Professorin bzw. einem Professor aus der Fachgrup-
pe Studienbegleitende Fächer (hier aus den für diesen Studiengang relevan-
ten Bereichen Kunstgeschichte, Kunst und Theorie, Artistic Research). 
 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 

 
 
§ 8 Prüfende  
 
(1) Die vom Prüfungsausschuss nach § 7 Abs. 5 gewählten Prüfungskommissi-

onen nehmen die in ihren Aufgabenbereich fallenden Prüfungen ab. Zur Ab-
nahme von Prüfungsleistungen und Studiennachweisen sind nur Professo-
rinnen und Professoren sowie in den Werkstätten die Technische Lehrerin-
nen und Technische Lehrer befugt. In dringenden Angelegenheiten, deren 
Erledigung nicht bis zu der nächsten Sitzung des Prüfungsausschusses auf-
geschoben werden kann, entscheidet der Vorsitz des Prüfungsausschusses 
an dessen Stelle. Die Gründe für die Eilentscheidung und die Art der Erledi-
gung sind den Mitgliedern des Prüfungsausschusses unverzüglich mitzutei-
len. 
 

(2) Die Zwischenprüfung wird von der bzw. dem jeweiligen klassenleitenden Pro-
fessorin bzw. Professor sowie einer bzw. einem weiteren klassenleitenden 
Professorin bzw. Professor als Zweitprüfende, die/der Mitglied der Diplom-
hauptprüfungskommission sein muss, abgenommen. Die bzw. der Zweitprü-
fende wird von der bzw. dem zu prüfenden Studierenden nach Absprache mit 
dieser bzw. diesem ausgewählt. Im Verhinderungsfall der bzw. des Zweitprü-
fenden liegt es in der Verantwortung der bzw. des jeweiligen klassenleiten-
den Professorin bzw. Professors eine Vertretung nach Absprache mit der 
bzw. dem zu prüfenden Studierenden zu wählen. 

 
(3) Die Zuständigkeiten bei den Prüfungen in den Bereichen Künstlerische Pra-

xis 1-10, Werkstattarbeit 1, 2 und 3 sowie Wahlbereich Kunstgeschichte, 
Kunst und Theorie, Artistic Research sind in den §§ 16 bis 18 geregelt.  
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(4) Für die prüfenden Personen gilt § 7 Abs. 6 entsprechend. 
 
 
§ 9 Prüfungsanmeldung und allgemeine Zulassungsvoraussetzungen für  
      Prüfungen  
 
(1)  Zu einer Prüfung kann nur zugelassen werden, wer 
 

1. sich fristgemäß unter Vorlage der dafür erforderlichen Nachweise zur Prü-
fung anmeldet und im Studiengang immatrikuliert ist, 

2. die fachlichen Zulassungsvoraussetzungen für die jeweilige Prüfung erfüllt,  
3. den Prüfungsanspruch im Diplomstudiengang Freie Kunst oder in einem 

verwandten Studiengang in Deutschland nicht verloren hat. 
 

(2)  Können nicht rechtzeitig alle erforderlichen Nachweise bei der Prüfungsan-
meldung vorgelegt werden, kann die Zulassung zur Prüfung unter dem Vor-
behalt ausgesprochen werden, dass die fehlenden Nachweise bis zum Prü-
fungstermin nachgereicht werden. Spätestens vor Beginn der Prüfung hat 
sich die Prüferin oder der Prüfer vom Vorliegen der noch fehlenden Nach-
weise für die betreffende Prüfung zu überzeugen. 

 
(3)  Die Anmeldung durch die Studierenden und die Zulassung durch das Prü-

fungsamt zu einer Prüfung bzw. der/den Wiederholungsprüfung/en erfolgt 
über das Portal HISinOne-EXA (PM). Eine fristgemäße Anmeldung unter Be-
rücksichtigung des Verlusts des Prüfungsanspruchs wegen Überschreitens 
des maximal zulässigen Fachsemesters für eine Prüfung liegt in der Verant-
wortung der bzw. des Studierenden. 

 
 
 
II. PRÜFUNGSLEISTUNGEN 
 
§ 10 Prüfungsleistungen 
 
(1) Die Diplomprüfung setzt sich aus den folgenden Studien- und Prüfungsleis-

tungen zusammen: 
 

- Künstlerische Praxis 1-10, 
- Werkstattarbeit 1, 2 und 3, 
- Wahlbereich Kunstgeschichte, Kunst und Theorie, Artistic Research, 
- Zwischenprüfung, 
- Diplomvorprüfung und  
- Diplomhauptprüfung. 
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(2)  Prüfungsleistungen sind benotete und unbenotete Präsentationen, kunst-
praktische Prüfungen, schriftliche Arbeiten, Protokolle, Referate, Projektar-
beiten sowie mündliche Prüfungen. Sie sind in dem Semester zu erbringen, 
in dem sie angemeldet und zugelassen werden. Prüfungsleistungen sind in 
HISin-One-EXA (PM) zu dokumentieren. 

 
(3) Die Prüfungsleistungen in den Seminaren gem. § 18 Abs. 2 bestehen wahl-

weise aus einer Hausarbeit oder einem Referat. 
 
(4)  Studierende können über die in der Studien- und Prüfungsordnung vorgese-

hen Leistungen hinaus weitere Studien- und Prüfungsleistungen absolvieren. 
Das Ergebnis dieser zusätzlichen Prüfungen wird auf Antrag der zu prüfen-
den Person in das Zeugnis aufgenommen. Bei der Gesamtnotenberechnung 
werden die zusätzlichen Leistungen nicht berücksichtigt. 

 
 
§ 11 Bewertung von Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1)  Studien- und Prüfungsleistungen werden mit folgenden Noten bewertet: 
 

1 = sehr gut =  eine hervorragende Leistung, 
2 = gut =  eine Leistung, die erheblich über den durchschnittli- 
 chen Anforderungen liegt, 
3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen Anforderungen  
 entspricht, 
4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den Anfor-                               
 derungen genügt, 
5 = nicht bestanden = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den An- 
                                    forderungen nicht mehr genügt. 

 
Zur differenzierten Bewertung der Studien- bzw. Prüfungsleistungen können 
die Noten um den Wert von 0,3 gesenkt oder angehoben werden, wobei die 
Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 nicht vergeben werden. Sofern Leistungen von 
mehreren Prüfenden unabhängig voneinander bewertet werden, ergibt sich 
die Note aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbewertungen. Bei der Be-
rechnung wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; 
alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

 
(2) Die Gesamtnote wird wie folgt gebildet: 
 

(bei einem Durchschnitt) bis 1,5 = sehr gut, 
(bei einem Durchschnitt) von 1,6 bis einschl. 2,5 = gut, 
(bei einem Durchschnitt) von 2,6 bis einschl. 3,5 = befriedigend, 
(bei einem Durchschnitt) von 3,6 bis einschl. 4,0 = ausreichend, 
(bei einem Durchschnitt) über 4,0 = nicht bestanden. 
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(3)  Sofern Studien- und Prüfungsleistungen nicht nach § 11 Abs. 1 und 2 bewer-
tet werden erfolgt die Bewertung mit dem Prädikat „mit Erfolg teilgenommen“ 
oder „ohne Erfolg teilgenommen“. Ersteres entspricht mindestens der Note 
„ausreichend“ (4,0). 

 
(4)  Die Bewertungen werden von den Lehrenden in HISinOne-EXA (PM) einge-

tragen. 
 
 
§ 12 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung und Ordnungsverstoß 
 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als „nicht bestanden“, wenn die zu prüfende Per-

son zu einem Prüfungstermin ohne triftigen Grund nicht erscheint oder wenn 
sie nach Beginn der Prüfung bzw. nach Erhalt der Zulassung ohne triftigen 
Grund von der Prüfung zurücktritt oder eine Leistung nicht fristgerecht er-
bracht wird. Der Rücktritt von einer angemeldeten Prüfung ist mit Ausnahme 
der Diplomvorprüfung und der Diplomhauptprüfung bis zu sieben Tage vor 
dem festgesetzten Prüfungstermin ohne Angabe von Gründen möglich. Dies 
gilt nicht für Wiederholungsprüfungen, die am nächsten Prüfungstermin ab-
zulegen sind. 

 
(2)  Die für einen späteren Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten 

Gründe müssen dem Prüfungsausschuss bzw. dem Vorsitz des Prüfungs-
ausschusses und der prüfenden Person in der Regel vor dem Prüfungster-
min schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. Im Krankheitsfall ist 
dem Vorsitz des Prüfungsausschusses unverzüglich ein ärztliches Attest vor-
zulegen, aus dem hervorgeht, dass die zu prüfende Person nicht prüfungsfä-
hig war. Dabei soll die Dauer der voraussichtlichen Prüfungsunfähigkeit an-
gegeben werden. Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Mel-
dung zur Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das Ver-
säumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungszeiten für Prü-
fungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der zu Prüfenden, die 
Krankheit eines überwiegend allein zu versorgenden Kindes oder die Pflege 
eines nahen Angehörigen gleich. Erkennt der Vorsitz des Prüfungsausschus-
ses die Gründe an, so hat die zu prüfende Person die Prüfung zum nächst-
folgenden Termin abzulegen, sofern nicht ein gesonderter Termin festgelegt 
wird; bereits vorliegende Studien- und Prüfungsleistungen sind in diesem Fall 
anzurechnen. Andernfalls gilt sie als mit „nicht bestanden“ (5,0) bewertet. 

 
(3)  Hat sich eine zu prüfende Person in Kenntnis oder fahrlässiger Unkenntnis 

ihrer Prüfungsunfähigkeit Prüfungen unterzogen, so ist ein nachträglicher 
Rücktritt aus diesem Grunde ausgeschlossen. Fahrlässige Unkenntnis liegt 
insbesondere vor, wenn die zu prüfende Person bei Anhaltspunkten für eine 
mögliche Prüfungsunfähigkeit nicht unverzüglich eine Klärung herbeigeführt 
hat. 
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(4)  Versucht eine zu prüfende Person, das Ergebnis ihrer Prüfungsleistung 
durch Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beein-
flussen, wird die betreffende Prüfung als „nicht bestanden“ (5,0) bewertet. 
Gleiches gilt, wenn eine zu prüfende Person nach Ausgabe der Aufgabe 
nicht zugelassene Hilfsmittel mit sich führt. Eine zu prüfende Person, die den 
ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung stört, kann von der jeweiligen Prüferin 
bzw. dem jeweiligen Prüfer oder von der aufsichtführenden Person von der 
Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ (5,0) bewer-
tet. In schwerwiegenden Fällen kann der Prüfungsausschuss die zu prüfende 
Person von der Erbringung weiterer Prüfungsleistungen ausschließen. 

 
 
§ 13 Bestehen und Nichtbestehen 
 
(1)  Eine Prüfung ist bestanden, wenn sie mindestens mit „ausreichend” (4,0) be-

ziehungsweise mit dem Prädikat „mit Erfolg teilgenommen“ bewertet wurde. 
 
(2)  Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn die in dieser Studien- und Prüfungs-

ordnung festgelegten Leistungen mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewer-
tet wurden. 

 
(3)  Prüfungen sind endgültig nicht bestanden, wenn alle zulässigen Wiederho-

lungsversuche nicht bestanden sind, wodurch der Prüfungsanspruch im Dip-
lomstudiengang erlischt. 

 
(4)  Hat eine zu prüfende Person eine Prüfung endgültig nicht bestanden, wird ihr 

auf ihren Antrag beim Prüfungsamt eine Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten bzw. nicht erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten do-
kumentiert. Ist eine Prüfung nicht bestanden, so erteilt der Vorsitz des Prü-
fungsausschusses der bzw. dem Studierenden hierüber einen Bescheid mit 
Rechtsmittelbelehrung über das Portal HISinOne-EXA (PM). 

 
 
§ 14 Wiederholung von Prüfungsleistungen 
 
(1)  Bestandene Prüfungen können nicht wiederholt werden. 
 
(2)  Nicht bestandene oder als nicht bestanden geltende Prüfungen können in 

der Regel einmal wiederholt werden. Auf Antrag der zu prüfenden Person 
kann der Prüfungsausschuss in Ausnahmefällen eine zweite Wiederholungs-
prüfung gemäß § 7 Abs. 3 ansetzen. Bei Prüfungen die aus mehreren Teil-
prüfungen bestehen, sind nur die jeweils nicht bestandenen Prüfungsleistun-
gen zu wiederholen. 
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(3)  Wird die zweite Wiederholungsprüfung mit „nicht bestanden“ bewertet, so ist 
das Ergebnis durch eine zweite prüfende Person zu bestätigen. In Zweifels-
fällen entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 
(4)  Unberührt von § 6 Abs. 2 Satz 6 sind Wiederholungsprüfungen innerhalb von 

zwei Semestern nach Nichtbestehen der Prüfung bzw. nach Erhalt des jewei-
ligen Prüfungsergebnisses abzulegen. Andernfalls sind sie mit der Note 
„nicht bestanden“ (5,0) zu bewerten. Die Wiederholung einer Prüfung soll in 
der Regel innerhalb von sechs Monaten angeboten werden. Urlaubssemes-
ter werden auf die Frist in Satz 1 nicht angerechnet. Auf Antrag der zu prü-
fenden Person kann der Prüfungsausschuss aus darzulegenden Gründen ei-
nen Rücktritt von der Prüfung gemäß § 12 Abs. 2 genehmigen. 

 
 
§ 15 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen 
 
(1) Der zuständige Prüfungsausschuss nach § 7 entscheidet auf Grundlage von 

§ 35 LHG über die Anrechnung von bisherigen Studienleistungen. Die Stu-
dierenden haben die für die Anerkennung erforderlichen Unterlagen vorzule-
gen. Studierende, die neu in dem Diplomstudiengang Freie Kunst immatriku-
liert wurden, haben den Antrag mit den für die Anrechnung erforderlichen Un-
terlagen innerhalb eines Semesters nach Immatrikulation zu stellen. Bei Un-
terlagen, die nicht in deutscher oder englischer Sprache vorliegen, kann eine 
amtlich beglaubigte Übersetzung verlangt werden. 

 
(2)  Bei der Anerkennung von Studienzeiten und Prüfungsleistungen, die außer-

halb des Geltungsbereiches des Grundgesetzes erbracht wurden, sind die 
von der Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonferenz gebil-
ligten Äquivalenzvereinbarungen, die Lissabon-Konvention sowie Abspra-
chen im Rahmen von Fakultäts- und Hochschulpartnerschaften sowie zentral 
koordinierter Mobilitätsprogramme zu beachten. Im Übrigen kann bei Zwei-
feln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für ausländisches Bildungswe-
sen gehört werden. 
 

(3)  Werden Prüfungsleistungen anerkannt, sind die Noten, soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind, zu übernehmen und nach dem in § 22 angegebenen 
Bewertungsschlüssel in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenom-
men. In diesem Fall erfolgt keine Einbeziehung in die Berechnung der Ge-
samtnote. Eine Kennzeichnung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 
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III. KÜNSTLERISCHE PRAXIS, WERKSTATTARBEIT, WAHLBEREICH KUNST-
GESCHICHTE, KUNST UND THEORIE, ARTISTIC RESEARCH 
 
§ 16 Künstlerische Praxis 
 
(1) Im Zentrum der Veranstaltungen steht das Studium in den künstlerischen 

Fachklassen gemeinsam mit den Lehramts- und den Weiterbildungsstudie-
renden unter der Leitung der klassenleitenden Professorinnen bzw. Profes-
soren. Die Studierenden finden und entwickeln kontinuierlich eigenständig 
künstlerische Ansätze, die sie im Klassenplenum zur Diskussion stellen und 
in Einzelgesprächen kritisch überprüfen. 

 
(2) Die Lehrveranstaltungen Künstlerische Praxis 1-10 sind im jeweiligen Fach-

semester zu belegen und erfolgreich zu absolvieren. Der zeitliche Aufwand 
beträgt jeweils 20 Studienvolumeneinheiten. 

 
(3)  Die Prüfung besteht aus der Vorlage der während des jeweiligen Semesters 

entstandenen Arbeiten und einem auf dieser Basis geführten Werkgespräch 
mit der klassenleitenden Professorin bzw. dem klassenleitenden Professor.  
Die Bewertung der Künstlerischen Praxis 1-4 erfolgt spätestens zum Ende 
des fünften Fachsemesters. Die Künstlerische Arbeit 5-10 ist zum Ende des 
jeweiligen Fachsemesters zu bewerten. Die Bewertung erfolgt gemäß § 11 
Abs. 1 und 2. 

 
 
§ 17 Werkstattarbeit 
 
(1) Die Studierenden erhalten eine Einführung in traditionelle und zeitgenössi-

sche Techniken und Verfahren in den Bereichen Malerei/Grafik/digitale Me-
dien bzw. Techniken und Bildhauerei/plastische Techniken. Künstlerisch-
handwerkliche Techniken flankieren sowohl im historischen Kontext der bil-
denden Künste als auch in der zeitgenössischen Kunstpraxis die inhaltlichen 
Ansätze künstlerisch-ästhetischer Strategien und Konzepte. 

 
(2) Die Lehrveranstaltung Werkstattarbeit 1 ist im ersten Fachsemester in der 

Werkstatt für Maltechnik zu belegen. Die Veranstaltungen Werkstattarbeit 2 
und Werkstattarbeit 3 sind spätestens bis zur Anmeldung zur Diplomhaupt-
prüfung abzuschließen. Der zeitliche Aufwand beträgt jeweils eine Studienvo-
lumeneinheit. 

 
(3) Die Teilnahme an der Werkstattarbeit wird von der zuständigen Werkstattlei-

tung gemäß § 11 Abs. 3 bewertet. Neben der aktiven und erfolgreichen Teil-
nahme an der jeweiligen Werkstattarbeit wird hierbei auch die Qualität der 
entstandenen künstlerischen Arbeit berücksichtigt. 
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§ 18 Wahlbereich Kunstgeschichte, Kunst und Theorie, Artistic Research 
 
(1) Die Lehrveranstaltungen sind der Geschichte der künstlerischen Verfahren 

und Techniken sowie der sie begleitenden Diskurse und Theorien gewidmet. 
Das kunsthistorische Fachwissen wird dabei insbesondere mit Blick auf die 
Gestaltungs- und Ausdrucksmöglichkeiten spezifischer künstlerischer Medien 
vertieft, und zwar in epochenspezifischen Kontexten ebenso wie im histori-
schen Überblick. 

 
(2) Bis zur Anmeldung zur Diplomprüfung sind insgesamt neun Lehrveranstal-

tungen aus dem Wahlbereich Kunstgeschichte, Kunst und Theorie und Artis-
tic Research erfolgreich zu absolvieren. Hierbei sind vier Seminare (Bewer-
tung gem. § 11 Abs. 1 und 2) und fünf Vorlesungen (Bewertung gem. § 11 
Abs. 3) zu belegen. Der zeitliche Aufwand beträgt pro Seminar fünf Studien-
volumeneinheiten und pro Vorlesung eine Studienvolumeneinheit. 

 
(3) Die Prüfungsleistungen in den Seminaren bestehen wahlweise aus einer 

Hausarbeit oder einem Referat. Hierin soll die zu prüfende Person nachwei-
sen, dass sie innerhalb einer vorgegebenen Frist eine Aufgabenstellung aus 
dem Themenbereich der Lehrveranstaltung selbständig mit geeigneten Me-
thoden schriftlich bearbeiten bzw. mündlich vortragen kann.  

 
 
 

IV. ZWISCHENPRÜFUNG, DIPLOMVORPRÜFUNG UND DIPLOM- 
HAUPTPRÜFUNG 

 
§ 19 Zwischenprüfung 
 
(1) Die Zwischenprüfung dient der Feststellung, dass die zu prüfende Person in 

der gewählten Fachrichtung (Malerei/Grafik oder Bildhauerei) entsprechend 
ihrer/seiner bisherigen Studiendauer die in der Aufnahmeprüfung nachgewie-
sene Fähigkeit zu eigenständiger künstlerischer Arbeit weiterentwickelt hat. 

 
(2) Die Zwischenprüfung ist zum Ende des 2. Fachsemesters abzulegen. Im Üb-

rigen gelten die Bestimmungen des § 6 Abs. 1 und Abs. 2 dieser Satzung. 
Die Bewertung erfolgt gemäß § 11 Abs. 1 und 2 dieser Satzung. Für die Vor-
bereitung und Teilnahme an der Zwischenprüfung wird ein zeitlicher Aufwand 
von 21 Studienvolumeneinheiten zugrunde gelegt.  

 
 
§ 20 Diplomvorprüfung 
 
(1) Die Diplomvorprüfung soll als Orientierungsprüfung im Diplomstudiengang 

dienen und prüfen, ob die zu prüfende Person den Anforderungen eines 
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künstlerischen Studiums erfüllt und erwarten lässt, dass das erstrebte Stu-
dienziel erreicht wird. 
 

(2) Die Diplomvorprüfung ist Ende des 5. und spätestens Ende des 7. Fachse-
mesters erfolgreich zu absolvieren. Im Übrigen gelten die Bestimmungen des 
§ 6 Abs. 1 und Abs. 2 dieser Satzung. Zulassungsvoraussetzungen sind das 
erfolgreiche Absolvieren der Künstlerischen Praxis 1-5 sowie das Bestehen 
der Zwischenprüfung. Die Bewertung erfolgt gemäß § 11 Abs. 1 und 2.  

 
(3) Die Diplomvorprüfung besteht aus einem ca. 10 bis 12-minütigen (höchstens 

15-minütigen) Referat über ein frei gewähltes kunsthistorisches oder bildwis-
senschaftliches Thema. Der/die zu Prüfende entwickelt seine Themenstel-
lung ausgehend von einem künstlerischen Werk, das mit mindestens zwei, 
höchstens aber fünf weiteren Werken verglichen und in Beziehung gesetzt 
wird. Auch die Werke und die Kriterien des Vergleichs werden von der zu 
prüfenden Person selbst gewählt. Für die Vorbereitung und Teilnahme an 
der Diplomvorprüfung wird ein zeitlicher Aufwand von 21 Studienvolumen-
einheiten zugrunde gelegt.  

 
 
§ 21 Diplomhauptprüfung 
 
(1)  Durch die Diplomhauptprüfung soll festgestellt werden, dass die zu prüfende 

Person die für den Übergang in die berufliche Praxis notwendigen gründli-
chen Fachkenntnisse erworben hat, die Zusammenhänge des Faches über-
blickt und die Fähigkeit besitzt, selbständig und reflektiert künstlerisch zu ar-
beiten. Die Diplomhauptprüfung integriert einen praktischen und einen theo-
retischen Teil in einer gemeinsamen Präsentation sowie ein anschließendes 
Gespräch. Sie setzt sich zusammen aus einer Diplomarbeit als künstleri-
schen Abschlussarbeit und ihrer Präsentation, sowie einem Vortrag der/des 
zu Prüfenden, in dem die eigene künstlerische Abschlussarbeit in einen 
kunsthistorischen bzw. kunsttheoretischen Zusammenhang gestellt wird. 
Der/die zu Prüfende wählt mindestens vier künstlerische Werke aus der 
Kunstgeschichte aus, um eine selbständige argumentative Verbindung zur 
eigenen künstlerischen Arbeit herzustellen. Eines der Kunstwerke soll vor 
1800 datieren. Auch theoretische Referenzen in Form von Büchern können 
hinzugezogen werden. Der Vortrag findet im Raum der Ausstellung mit eige-
nen Werken statt, wobei die kunsthistorischen Werke in Form von analogen 
oder digitalen Abbildungen präsentiert werden (Bücher, Laptop etc.). 

 
(2) Die Diplomhauptprüfung ist in der Regel im 10. Fachsemester abzulegen. 

Zur Diplomhauptprüfung kann zugelassen werden, wer die Künstlerische 
Praxis 1-10, die Werkstattarbeit 1-3, fünf Wahlvorlesungen und vier Wahlse-
minare aus dem Wahlbereich Kunstgeschichte, Kunst und Theorie, Artistic 
Research, die Zwischenprüfung und die Diplomvorprüfung erfolgreich absol-
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viert hat. Die Zeit von der Themenausgabe bis zum Abgabetermin der kunst-
praktischen Abschlussarbeit darf insgesamt 6 Monate nicht überschreiten. 
Das Thema kann nur einmal aus triftigem Grund und nur innerhalb des ers-
ten Monats der Bearbeitungszeit mit Einwilligung des Vorsitzes des Prü-
fungsausschusses geändert werden. Die Bearbeitungsfrist kann auf Antrag 
der zu prüfenden Person aus Gründen, die diese nicht zu vertreten hat, 
durch den Vorsitz des Prüfungsausschusses verlängert werden. 

 
(3)  Die Präsentation der künstlerischen Abschlussarbeit und der Vortrag sollen 

zusammen in der Regel 15 Minuten nicht überschreiten. Die mündliche Ab-
schlussprüfung schließt unmittelbar an die Präsentation an und dauert 
höchstens 15 Minuten. 

 
(4)  Die Diplomhauptprüfung ist von der zuständigen Prüfungskommission ge-

mäß § 7 Abs. 5 zu bewerten und zu begutachten. Die Bewertung erfolgt nach 
§ 11 Abs. 1 und 2. Für die Vorbereitung und Teilnahme an der Diplomhaupt-
prüfung wird ein zeitlicher Aufwand von 30 Studienvolumeneinheiten zugrun-
de gelegt. 

 
 
§ 22 Bildung und Berechnung der Gesamtnote 
 
Die Gesamtnote ergibt sich aus dem nach Workload (Semestervolumeneinheiten) 
gewichteten Durchschnitt aller gemäß § 11 Abs. 1 und 2 benoteten Prüfungsleis-
tungen (50%) und der Bewertung der Diplomhauptprüfung (50%) (siehe Anlage  
zu dieser Studien- und Prüfungsordnung). 
 
 
§ 23 Zeugnis, Diplomurkunde, Diploma Supplement und Transcript of Re-
cords 
 
 (1)  Über die bestandene Diplomprüfung wird nach Bewertung der letzten Prü-

fungsleistung ein Zeugnis ausgestellt. Das Zeugnis trägt das Datum des Ta-
ges, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden ist. Das Zeugnis ist 
von der Rektorin bzw. dem Rektor der Staatlichen Akademie der Bildenden 
Künste Karlsruhe zu unterzeichnen.  

 
(2)  Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird die Diplomurkunde mit dem Datum des 

Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Grades beurkundet. 
Die Urkunde wird von der Rektorin bzw. dem Rektor unterzeichnet. 

 
(3)  Das Zeugnis wird ergänzt durch das englischsprachige Diploma Supplement 

und ein Transcript of Records.  
(4)  Das Diploma Supplement enthält einheitliche Angaben zur Beschreibung des 

deutschen Bildungssystems und ordnet den Studienabschluss in dieses ein. 
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Es informiert über die absolvierten Studieninhalte, den Studienverlauf und die 
mit dem Abschluss erworbenen akademischen und beruflichen Qualifikatio-
nen. Das Diploma Supplement enthält eine relative Häufigkeitsverteilung der 
Studienabschlussnoten sämtlicher Absolventinnen und Absolventen, soweit 
eine ausreichende Anzahl an Absolventinnen bzw. Absolventen für diese 
Darstellung vorliegt. 

 
(5)  Das Transcript of Records enthält in strukturierter Form alle erbrachten Stu-

dien- und Prüfungsleistungen. Angerechnete Studien- und Prüfungsleistun-
gen sind im Transcript of Records aufzunehmen, ferner werden alle Zusatz-
leistungen aufgeführt.  

 
 
 
IV. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 
§ 24 Einsicht in die Prüfungsakten 
 
 (1)  Innerhalb eines Jahres nach Abschluss eines Prüfungsverfahrens wird der zu 

prüfenden Person auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in die Prü-
fungsakte gewährt.  

 
(2)  Ein entsprechender Antrag ist schriftlich bei der bzw. dem Vorsitzenden des 

Prüfungsausschusses zu stellen. 
 
(3) Die Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe ist befugt, die für 

die Erfüllung der Vorschriften dieser Prüfungsordnung erforderlichen Daten 
zu erheben und zu verarbeiten. Dies schließt auch statistische Zwecke ein. 

 
 
§ 25 Ungültigkeit von Prüfungsleistungen  

(1) Wenn bei einer Prüfungsleistung getäuscht und diese Tatsache nach der 
Aushändigung des Zeugnisses bekannt wird, so können die Noten der Prü-
fungsleistung, bei denen getäuscht wurde, vom Prüfungsausschuss berichtigt 
werden. Gegebenenfalls kann die Prüfung für „nicht ausreichend“ (5,0) und 
die Diplomprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden. 

 
(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, 

ohne dass die bzw. der Studierende darüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird dieser 
Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die bzw. der Studieren-
de die Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so kann die Prüfungsleis-
tung für „nicht ausreichend“ (5,0) und die Diplomprüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden.  





 
 

Anlage zur Studien- und Prüfungsordnung der Staatlichen Akademie 
der Bildenden Künste Karlsruhe für den Diplomstudiengang  

Freie Kunst 
 

Bildung der Gesamtnote  
Künstlerische Praxis (wird benotet) 200 SVE 

Wahlbereich Kunstgeschichte, Kunst und 
Theorie, Artistic Research 

4 Seminare mit jeweils 5 SVE 

Zwischenprüfung 21 SVE 
Vordiplom 21 SVE 

Bildung Zwischennote aller bewerteten 
Leistungen anhand der Gewichtung der SVE 

262 SVE 

Berechnung der Gesamtnote: Zwischennote 50% + Note Diplomhauptprüfung 50% 

 
Für Werkstattarbeit 1-3 sowie 5 Vorlesungen im Wahlbereich werden keine Noten vergeben 
(insgesamt 8 SVE). 
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